
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicherlich wissen, dürfen Kinder und Jugendliche islamischen Glaubens an den 

Hochfesten ihrer Glaubensgemeinschaft  maximal 1 Tag zum Feiern dieses Festes zu Hause 

bleiben. Was aber wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht wissen ist, dass dies nur auf 

Ihren schriftlichen Antrag hin möglich ist.  

 

Wenn Sie also möchten, dass Ihr Kind an einem der Feste vom Unterricht für einen Tag 

freigestellt wird, müssen Sie dies spätestens 1 Schultag davor schriftlich bei der  

Klassenlehrerin beantragen. Ohne diesen Antrag müssen wir die Abwesenheit als 

unentschuldigtes Fehlen im Klassenbuch vermerken. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 
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